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Präambel 

Diese Rahmenordnung regelt sowohl die aufgrund von § 56 Hochschulgesetz NRW 
festzulegenden Rechte und Pflichten, als auch die Struktur der studentischen Fach- und 
Fakultätsvertretungen an der Universität zu Köln. Die Zugehörigkeit zu einer Fakultät und einer 
Fachrichtung richtet sich in dieser Ordnung nach dem Wahlrecht gemäß der Wahlordnung der 
Studierendenschaft. 

Abschnitt 1: Fakultäten 

§ 1 
Gliederung und Struktur 

(1) Die Studierendenschaft der Universität zu Köln gliedert sich in Fachschaften. Das 
sind in erster Linie die Studierendenschaften jeweils einer Fakultät. Diese können sich in 
zweiter Linie nach Maßgabe der Fakultätssatzung in Fachvertretungen gliedern. 

(2) Verpflichtende Organe der Studierendenschaft einer Fakultät sind die 
Fakultätsvertretung und der Fakultätsrat. Die Namensgebung der Organe der einzelnen 
Fakultäten kann durch die jeweilige Fakultätssatzung geändert werden, solange die Funktion 
gewahrt bleibt. 

(3) Weitere Organe der Studierendenschaft einer Fakultät können nach Maßgabe der 
Fakultätssatzung gegründet werden. 

§ 2 
Die Fakultätsvertretung 

(1) Die Fakultätsvertretung ist das beschlussfassende Organ der Studierendenschaft 
einer Fakultät und ist verantwortlich für die Erfüllung ihrer Aufgaben. Diese orientieren sich an 
denen der Studierendenschaft gem. § 53 Abs. 2 HG NRW, beschränken sich allerdings 
entsprechend auf die jeweilige Fakultät. 

(2) Die Fakultätssatzung bestimmt die Zusammensetzung der Fakultätsvertretung. Dabei 
wählt sie eine der folgenden Möglichkeiten 

(a) Die Mitglieder der Fakultätsvertretung werden in allgemeiner, unmittelbarer, 
freier, gleicher, geheimer und öffentlicher Wahl von den Studierenden ihrer Fakultät 
gewählt. 

(b) Die Fakultätsvertretung besteht aus Delegierten der Fachschaftsräte. Das 
Nähere regelt die Fakultätssatzung. 

(3) Wird Abs. 2 lit. a) gewählt, liegt die Wahl der Fakultätsvertretung parallel zu derjenigen 
zum Studierendenparlament (StuPa). Die Wahlperiode beginnt dann mit der konstituierenden 
Sitzung der Fakultätsvertretung, spätestens jedoch drei Wochen nach Beendigung der Wahl. 
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(4) Der Fakultätsvertretung sitzt mindestens ein*e Sprecher*in vor, der*die als erster 
Tagesordnungspunkt in der konstituierenden Sitzung zu wählen ist. Das Sprecher*innenamt 
ist nicht mit einer Position als Mitglied eines Fakultätsrats vereinbar. 

 

(5) Die Fakultätsvertretung wählt den Fakultätsrat, ist ihm gegenüber weisungsbefugt, 
prüft und beschließt den Haushalt der Fakultät. 

(6) Sie wird durch den*die Sprecher*in geladen. Dabei kommen die Regelungen 
hinsichtlich der Ladung in der Geschäftsordnung des Studierendenparlaments entsprechend 
zur Anwendung, falls nichts Gegenteiliges in der Fakultätssatzung bestimmt ist. Der*die 
Sprecher*in hat zu einer Sitzung zu laden 

1. auf Antrag des Fakultätsrats 

2. auf Antrag von ⅓ der Mitglieder der Fakultätsvertretung 

3. auf schriftlichen Antrag (Unterschriftenliste) von 3 % der Mitglieder der Studierenden 
der Fakultät. 

(7) Die Fakultätsvertretung tagt fakultätsöffentlich. Sie kann beschließen, die 
Öffentlichkeit auszuschließen hinsichtlich Themen, die aus nichtöffentlichen Gremien in die 
Fakultätsvertretung getragen werden sollen. Die Fakultätssatzung kann im Rahmen des 
Hochschulgesetzes mögliche weitere Regelungen zur Öffentlichkeit der Sitzungen treffen. In 
dringlichen Angelegenheiten können Entscheidungen auch im Umlaufverfahren getroffen 
werden. 

§ 3 
Der Fakultätsrat 

(1) Der Fakultätsrat ist das ausführende Organ der Studierendenschaft auf 
Fakultätsebene und führt ihre Geschäfte. 

(2) Er ist der ihn wählenden Fakultätsvertretung gegenüber rechenschaftspflichtig. 

(3) Der Fakultätsrat besteht mindestens aus einer*m Vorsitzenden einer*m 
stellvertretenden Vorsitzenden und einer*m Finanzreferent*in. Das Weitere regelt die 
Fakultätssatzung. 

(4) Der Fakultätsrat bleibt auch über seine Amtsperiode hinaus kommissarisch im Amt, 
bis ein neuer Fakultätsrat gewählt wurde. 

§ 4 
Fakultätssatzung 

(1) Die Satzung der Studierendenschaft einer Fakultät im Sinne der 
Fachschaftsrahmenordnung (Fakultätssatzung) wird von der Fakultätsvertretung mit einer 
Mehrheit von zwei Dritteln ihrer Mitglieder beschlossen oder geändert. Resultiert eine 
Änderung der Fakultätssatzung in einer Änderung des Wahlmodus oder der 
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Zusammensetzung der Fakultätsvertretung, kann das Studierendenparlament der Änderung 
insoweit aus Gründen der effektiven Durchführbarkeit widersprechen. 

(2) Sie ist dem Präsidium des Studierendenparlamentes vorzulegen, welches mit dem 
Prozess der Veröffentlichungen in den amtlichen Mitteilungen der Universität betraut wird. 
Nach Veröffentlichung ist sie auf der Webseite des Studierendenparlamentes öffentlich 
einsehbar zu hinterlegen.  

(3) Notwendigerweise in der Fakultätssatzung zu regeln sind 

a. die Organe auf Fakultätsebene 

b. die Zusammensetzung der Fakultätsvertretung gem. § 2 Abs. 2 

c. die an einer Fakultät bestehenden Fachvertretungen mit den durch sie vertretenen 
Fachrichtungen 

d. sofern es Fachvertretungen an der Fakultät gibt, die Zuweisung von Mitteln an 
diese 

e. sofern es Fachschaftsräte an der Fakultät gibt, deren Wahlmodus 

f. die Verteilung und Verwendung der Aufwandsentschädigung für Fakultätsräte 

§ 5 
Rechtsstatus 

(1) Einzig rechtsfähiges Rechtssubjekt ist die Studierendenschaft der Universität zu Köln 
als solche. Sie kann durch einzelne Studierende gem. § 55 Abs. 2 S. 3 Hs. 2 HG NRW 
privatrechtsgeschäftlich vertreten werden. 

(2) Der Allgemeine Studierendenausschuss (AStA) ermächtigt den Vorsitz, den*die erste 
Stellvertretung sowie den*die Finanzreferent*in jedes Fakultätsrats zu Beginn dessen Amtszeit 
und für die Dauer dieser schriftlich, die Studierendenschaft der Universität im Rahmen des 
Zuständigkeitsbereichs der jeweiligen Fakultätsvertretung und der dieser im Haushaltsplan 
zugewiesen Mittel privatrechtsgeschäftlich zu vertreten. Die benannten Personen werden 
ermächtigt, diese Vertretungsmacht, mit Ausnahme der Befugnis zur Weitergabe, gemäß den 
Regelungen der jeweiligen Fakultätssatzung schriftlich an weitere Studierende der Fakultät 
weiterzugeben. 

(3) Eine Vollmachtsurkunde mit Befugnis zur Weitergabe der Vertretungsmacht an 
weitere Studierende bedarf der Unterschrift von zwei Mitgliedern des AStA. Eine 
Vollmachtsurkunde ohne Befugnis zur Weitergabe bedarf der Unterschrift eines zur 
Weitergabe der Vertretungsmacht schriftlich bevollmächtigten. 
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§ 6 
Strukturen an der Medizinischen Fakultät 

(1) Die Fakultätsvertretung der Medizinischen Fakultät setzt sich zwingend gem. § 2 Abs. 
2 lit. (b) aus jeweils einem*einer Delegierten der Fachschaftsräte der Medizinischen Fakultät 
zusammen. Solange noch keine Satzung verabschiedet wurde, sind dies die Fachvertretungen 
nach § 14 Abs. 2 lit. (c).  

(2) Die Fakultätsvertretung fasst Beschluss über Angelegenheiten, die die gesamte 
Studierendenschaft der Medizinischen Fakultät betreffen. Dabei kommt dem*der Delegierten 
der Fachvertretung Humanmedizin ein Vetorecht zu, sofern der Vorschlag vom Fachschaftsrat 
Humanmedizin einstimmig abgelehnt wird.  

(3) Die Fakultätsvertretung verabschiedet eine Fakultätssatzung, die jedenfalls die an 
der Fakultät bestehenden Fachvertretungen mit den durch sie vertretenen Fachrichtungen und 
bei Bedarf auch die Strukturen an der Medizinischen Fakultät näher regelt. 

(4) Abweichend von § 1 Abs. 2 ist der Fakultätsrat kein verpflichtendes Organ der 
Medizinischen Fakultät. Die Fakultätssatzung kann jedoch die Wahl eines Fakultätsrates 
vorsehen. 

(5) Wird kein Fakultätsrat gewählt, stellt der AStA den Vorsitzenden und 
Finanzreferent*innen der Fachschaftsräte Vollmachtsurkunden entsprechend § 5 Abs. 2 S. 1 
aus. 

(6) Die Fakultätsvertretung beschließt keinen eigenen Haushalt. Die ihr im Haushalt des 
AStAs zugeordneten Gelder stehen den Fachschaftsräten entsprechend den Anteilen an den 
Studierenden der Fakultät zu. 

Abschnitt 2: Fachvertretungen 

§ 7  
Gliederung und Struktur 

(1) Die Studierenden einer oder mehrerer Fachrichtungen einer Fakultät können sich in 
Fachvertretungen zusammenschließen. Diese sind die beschlussfassenden Organe der 
Studierendenschaft auf Fachebene. Sie übernehmen nach § 10 einzelne Aufgaben der 
Fakultätsvertretung, welche sich ausschließlich auf die vertretenen Fächer beziehen 

(2) Innerhalb einer Fachvertretung muss es eine*n Vorsitzende*n und eine*n Finanzer*in 
geben, welche die Geschäfte der Studierendenschaft auf Fachebene führen. Diese werden 
aus der Mitte der und durch die Mitglieder der Fachvertretung gewählt. Das Weitere regelt die 
Fakultätssatzung. 
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§ 8 
Mitglieder 

(1) Alle vertretenen Studierenden sind gleichberechtigte Mitglieder der Fachvertretung.  

(2) Die Fakultätssatzung kann vorgeben, dass in Abweichung von Abs. 1 einzelne 
Fachvertretungen (Fachschaftsräte) lediglich aus Personen (Fachschaftsratsmitglieder) 
bestehen, die gemäß der Wahlordnung der Studierendenschaft in allgemeiner, unmittelbarer, 
freier, gleicher, geheimer und öffentlicher Wahl von den von ihnen vertretenen Studierenden 
gewählt werden. Wahlperiode und Wahl der Fachschaftsräte liegen dann parallel zu 
denjenigen des Studierendenparlaments. Die Wahlperiode beginnt mit der konstituierenden 
Sitzung des Fachschaftsrats, spätestens jedoch drei Wochen nach Beendigung der Wahl. 

(3) Wenn die Fakultätssatzung eine Zusammensetzung der Fakultätsvertretung gem. 
§ 2 Abs. 2 lit. a) vorsieht, wird die Wahl der Fachschaftsratsmitglieder an der Fakultät im 
Rahmen einer Studierendenversammlung der vertretenen Fachrichtungen durchgeführt. Das 
Nähere zu Studierendenversammlungen auf Fakultätsebene und insbesondere deren 
Beschlussfähigkeit regelt die Fakultätssatzung. Ansonsten gelten die Regelungen zur 
Studierendenversammlung der Universität entsprechend. 

(4) Wenn die Fakultätssatzung eine Zusammensetzung der Fakultätsvertretung gem. 
§ 2 Abs. 2 lit. b) vorsieht, wird die Wahl der Fachschaftsratsmitglieder an der Fakultät in 
Urnenwahl durchgeführt. 

(5) Abweichungen von den in Abs. 3 und 4 vorgesehenen Wahlmodi in der 
Fakultätssatzung bedürfen der Zustimmung des Studierendenparlaments. 

§ 9 
Änderung der Fakultätsstruktur 

(1) Die Fakultätssatzung regelt 

1. Die Gründung neuer Fachvertretungen, 

2. die Trennung bestehender Fachvertretungen in verschiedene Fachvertretungen, 

3. die Zusammenlegung verschiedener Fachvertretungen zu einer Fachvertretung, 

4. die Auflösung einzelner oder aller Fachvertretungen.  

(2) Die Gründung einer Fachvertretung kann von mind. 7 Studierenden der zu 
vertretenden Fachrichtungen bei der jeweiligen Fakultätsvertretung oder in einem anderen in 
der Fakultätssatzung festgeschriebenen Gremium beantragt werden. Der Antrag zur 
Errichtung einer Fachvertretung muss mindestens folgendes enthalten: 

1. Name der neu zu gründenden Fachvertretung 

2. Qualifizierte Begründung der Notwendigkeit einer neuen Fachvertretung, 

3. Die durch die Fachvertretung zu vertretenden Fachrichtungen 

4. Benennung eines/einer vorläufigen Vorsitzenden und eines/einer vorläufigen 
Finanzer*in. 
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(3) Über den Antrag beschließt das zuständige Gremium nach Abs. 2 mit der einfachen 
Mehrheit seiner Mitglieder. Bei ablehnendem Beschluss kann durch die Antragssteller*innen 
bei dem zuständigen Gremium nach Abs. 2 eine Studierendenversammlung der zu 
vertretenden Studierenden eingefordert werden. Eine Entscheidung der zu vertretenden 
Studierenden für die Gründung einer neuen Fachschaft kann das zuständige Gremium nach 
Abs. 2 nur mit einer 2/3 Mehrheit seiner Mitglieder überstimmen. Ansonsten hat die FV die 
neue Fachschaft zu gründen und in die Fakultätssatzung aufzunehmen. Gegen den Beschluss 
des zuständigen Gremiums, die Entscheidung zu überstimmen, kann durch die 
Antragsteller:innen Einspruch beim StuPa eingelegt werden. Schließt sich dieses mit 3 
Stimmen mehr als einer einfachen Mehrheit der Mitglieder der Entscheidung der 
Studierendenversammlung an, hat die FV die Fachschaft zu gründen und in die 
Fakultätssatzung aufzunehmen. Der Tagesordnungspunkt kann einmal vertagt werden, um 
weitere Stellungnahmen einzuholen, wenn eine Mehrheit der anwesenden Mitglieder des 
StuPa dies fordert oder nach der betreffenden Fakultätssatzung Stellungnahmen erforderlich 
sind, die noch nicht vorliegen.  

(4) Das StuPa kann auf Antrag eines Studierenden mit einer Mehrheit von ⅔ der 
Mitglieder des StuPa entscheiden, dass eine Regelung nach Abs. 1 Nr. 2 - 4 in der 
Fakultätssatzung dieses Studierenden im Einzelfall zu unbilligen Ergebnissen führt. Diese*r 
Studierende muss sich vorher erfolglos an die zuständige Fakultätsvertretung gewandt haben. 
Das Präsidium beauftragt daraufhin die zuständige Fakultätsvertretung, die betreffende 
Regelung anzupassen. Dafür hat sie bis zur nächsten StuPa Sitzung – mindestens jedoch 4 
Wochen Zeit. 

Daraufhin entscheidet das StuPa zu Beginn der Sitzung erneut über die – eventuell bis 
dahin geänderte – Regelung. Sollte erneut mit einer Mehrheit von ⅔ der Mitglieder des StuPa 
beschlossen werden, dass die Regelung zu unbilligen Ergebnissen führt, wird die 
verantwortliche Fakultätsvertretung erneut damit beauftragt, die Regelung anzupassen. 

Danach hat das StuPa, bis es gemäß Abs. 5 die erfolgreiche Anpassung festgestellt hat, 
das Recht, auf Antrag eines betroffenen Studierenden im Einzelfall mit einer Mehrheit von ⅔ 
der Mitglieder des StuPa Fachvertretungen aufzulösen, zu verbinden oder zu trennen und 
insoweit die betreffende Fakultätssatzung zu ändern. Das gilt nicht, wenn ⅔ der 
Fakultätsvertretungen innerhalb von 4 Wochen widersprechen.  

(5) Sobald beim Präsidium des Studierendenparlaments ein Antrag nach Abs. 4 eingeht, 
informiert es das für Fachschaften zuständige Referat des AStA. Dieses untersucht daraufhin 
die Fakultätssatzungen der anderen Fakultäten auf vergleichbare Konstruktionen und bringt 
die Ergebnisse bei der Diskussion des Antrags im Studierendenparlament ein.  

(6) Falls im Rahmen einer Diskussion des Studierendenparlaments zu einer gem. Abs. 4 
bemängelten Regelung beschlossen wird, dass eine vergleichbare Konstruktion an einer 
anderen Fakultät existiert, können diese vergleichbaren Konstruktionen fortan nur gemeinsam 
bemängelt werden. Vor diesem Beschluss soll die Fragestellung in einem zuständigen 
Ausschuss des StuPas besprochen werden. 

Das Präsidium des StuPa fordert im Falle eines solchen Beschlusses die zuständige, 
bisher nicht befasste Fakultätsvertretung zur Beschäftigung mit der Regelung auf. Sollte diese 
Fakultätsvertretung die Regelung nicht abändern, findet Abs. 4 Anwendung mit der Maßgabe, 
dass das Erfordernis der Fakultätszugehörigkeit des*der Antragsteller*in entfällt und diese*r 
sich außerdem nicht zuerst erfolglos an die zuständige Fakultätsvertretung gewandt haben 
muss. 

(7) Die verantwortliche Fakultätsvertretung kann jederzeit einen Antrag auf Feststellung 
der erfolgreichen Anpassung der Regelung stellen. Für eine Ablehnung dieses Antrags 
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müssen ⅔ der Mitglieder des StuPa dagegen stimmen. Dieser Antrag wird dabei wie ein 
Dringlichkeitsantrag behandelt, wobei die Feststellung der Dringlichkeit und somit die 
Behandlung in der Sitzung keiner Abstimmung bedarf. 

§ 11 
Verhältnis von Fakultätsvertretung und Fachvertretungen 

(1) Prinzipiell liegt die Vertretung der Interessen der gesamten Studierendenschaft der 
Fakultät im Aufgabenbereich der jeweiligen Fakultätsvertretung, die Vertretung der Interessen 
der Studierendenschaft einer Fachrichtung außerdem im Aufgabenbereich der jeweiligen 
Fachvertretung. Im Rahmen der Fakultätssatzung können der Fakultätsvertretung und den 
Fachvertretungen bestimmte Befugnisse und Aufgaben exklusiv zugeteilt werden, insoweit sie 
sich in deren Wirkungsbereich integrieren lassen. Die Fachvertretungen können keine 
Beschlüsse fällen, die über ihren Aufgabenbereich hinausgehen und etwa die Struktur der 
Fakultät betreffen.  

(2) Die Fachvertretungen haben gegenüber der Fakultätsvertretung ein Recht auf 
Auskunft und Gehör bezüglich Angelegenheiten, die die von ihnen vertretenen Studierenden 
betreffen. Das Nähere und insbesondere das Verfahren regelt die Fakultätssatzung.  

(3) Existieren konkurrierende Beschlüsse von Fach- und Fakultätsvertretung, so ist 
grundsätzlich der Beschluss der Fakultätsvertretung ausschlaggebend. Setzt sich die 
Fakultätsvertretung gemäß § 2 Abs. 2 lit. (b) zusammen, geht der Beschluss eines 
Fachschaftsrats dem der Fakultätsvertretung vor, sofern dieser ausschließlich die von dem 
Fachschaftsrat vertretenen Fachrichtung betrifft. 

(4) In Streitfragen zwischen Fachvertretung und Fakultätsvertretung kann jede Partei 
einen Vermittlungsausschuss einberufen. Dieser besteht mindestens aus zwei Vertreter*innen 
jeder Partei und mindestens einer unabhängigen Vermittlungsperson auf die sich die Parteien 
einigen. Sollten die Parteien sich nicht auf eine Vermittlungsperson einigen können, bestimmt 
der AStA eine solche. Näheres kann die Fakultätssatzung regeln.  

Abschnitt 3: Mittelbewirtschaftung 

§ 11 
Haushalt 

(1) Das Haushaltsjahr der Studierendenschaft einer Fakultät richtet sich nach dem 
Haushaltsjahr des AStA. 

(2) Nach Ende des Haushaltsjahres legt der*die Finanzreferent*in der 
Fakultätsvertretung den Haushaltsabschluss des vergangenen Haushaltsjahres vor. Die 
Fakultätsvertretung beschließt daraufhin die Entlastung der für diesen Zeitraum 
verantwortlichen Personen. Eine Entlastung kann nur aus gewichtigem Grund verweigert 
werden. 
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(3) Die Fakultätsvertretung beschließt zu Beginn des Haushaltsjahres den 
Haushaltsplan. Dieser muss alle geplanten Zuwendungen, Einnahmen und Ausgaben 
enthalten und sollte ausgeglichen sein. 

(4) Es dürfen keine Darlehensverträge außerhalb des universitären Kontextes 
abgeschlossen werden. 

§ 12 
Mittelverwendung 

(1) Der*die Finanzreferent*in auf Fakultätsebene ist verantwortlich für den Umgang mit 
Mitteln der Studierendenschaft der Fakultät und ist für die sachgemäße Verwendung derselben 
gemäß dem Haushaltsplan der Fakultät und den anwendbaren Vorschriften der Haushalts- 
und Wirtschaftsführungs-Verordnung der Studierendenschaften (HWVO) NRW verantwortlich. 

(2) Soweit es sich bei den vom Studierendenparlament zugewiesenen Mitteln an die 
Studierendenschaften der Fakultäten nicht um Selbstbewirtschaftungsmittel handelt, sind 
gem. § 16 Abs. 3 HWVO NRW sämtliche Einnahmen und Ausgaben durch den AStA 
abzuwickeln. Der*die Finanzreferent*in des AStA kann Ausgaben verweigern, wenn 
begründete Bedenken an deren formaler Konformität mit behördlichen und rechtlichen 
Auflagen und insbesondere mit den in § 8 Abs. 1 Nr. 1 - 4 HWVO NRW genannten Aspekten 
bestehen. Dazu kann der*die AStA-Finanzreferent*in jederzeit Einblick in die Finanzen der 
Studierendenschaft auf Fakultätsebene verlangen. 

(3) Handelt es sich bei den zugewiesenen Mitteln um Selbstbewirtschaftungsmittel, 
obliegt es der Fakultätsvertretung, selbst geeignete Buchhaltungs-, Kassenführungs- und 
Prüfmechanismen zu gewährleisten und in der Fakultätssatzung festzuschreiben. Eventuell 
getroffene Regelungen zu Selbstbewirtschaftungsmitteln in der Haushalts- und Finanzordnung 
der Studierendenschaft der Universität zu Köln bleiben unberührt. 

Abschnitt 4: Die Fachschaftenkonferenz 

§ 13 
Universitätsweite Fachschaftenkonferenz 

(1) Die universitätsweite Fachschaftenkonferenz (FSK) besteht aus Delegierten der 
Fach- und Fakultätsvertretungen. Sie dient dem Austausch, der Absprache und Kooperation 
zwischen den einzelnen Fach- und Fakultätsvertretungen. 

(2) Die gesamte Studierendenschaft der Universität zu Köln bleibt aufgefordert, die 
Regelung hinsichtlich der FSK zu vollenden. 



 

10 
 

 

Abschnitt 5: Schlussbestimmungen 

§ 14 
Übergangsbestimmungen 

(1) Die Fakultäten haben ihre Fakultätssatzungen im Sinne dieser 
Fachschaftsrahmenordnung innerhalb von 6 Monaten nach ihrem Inkrafttreten  zu 
verabschieden. Eventuell bestehende alte Satzungen treten mit der Verabschiedung der 
Urfassung der ersten Fakultätssatzung im Sinne dieser Fachschaftsrahmenordnung außer 
Kraft. 

(2) Zur Verabschiedung der Urfassung der Fakultätssatzungen befugt sind 

a. für die Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Fakultät die Fakultätsvertretung 
WiSo, 

b. für die Rechtswissenschaftliche Fakultät die Fakultätsvertretung Jura, 

c. für die Medizinische Fakultät ein gemeinsames Gremium der Fachschaftsräte 
Neurowissenschaften, klinische Pflege und Zahnmedizin sowie der 
Fachschaftvertretung Humanmedizin und – bei Bestehen –  der Fachschaftsrat 
Hebammenwissenschaft. Dabei erhalten alle Fachschaftsräte eine einfache Stimme 
und der Beschluss muss einstimmig getroffen werden, 

d. für die Philosophische Fakultät die Fakultätsvertretung Phil, 

e. für die Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät ein gemeinsames Gremium 
aus Entsandten der Fachschaftsräte der Mathematisch- Naturwissenschaftlichen 
Fakultät. Dabei kommen je zwei Stimmen den Entsandten der Fachschaftsräte 
Biologie, Chemie, Mathematik, Physik und je eine Stimme den Entsandten der 
Fachschaftsräte Geographie, Geowissenschaften, Geophysik & Meteorologie, 
Didaktik Biologie, Didaktik Chemie, Didaktik Geographie, Didaktik Mathematik, 
Didaktik Physik und Didaktik Sachunterricht zu. 

f. für die Humanwissenschaftliche Fakultät die Fakultätsvertretung HumF. 

(3) Die in Abs. 2 genannten Gremien sind beschlussfähig, wenn sie von einem Mitglied 
des Wahlausschusses oder des StuPa-Präsidiums konstituiert wurden. 

(4) Ist innerhalb der Frist des Abs. 1 keine dieser Fachschaftsrahmenordnung 
entsprechende Fakultätssatzung in Kraft getreten, werden Regelungen aus eventuell 
bestehenden alten Satzungen soweit möglich angewandt. Im konkurrierenden Fall gilt diese 
Ordnung. Das Studierendenparlament kann einen seiner Ausschüsse beauftragen, die 
Ausgestaltung der weiteren notwendigen Regelungen für die entsprechende Fakultät zu 
übernehmen, bis das verantwortliche Gremium oder sein Nachfolgegremium eine eigene 
Satzung verabschiedet. 

(5) In jedem Fall sind in der Urfassung der Fakultätssatzung die in der Wahlordnung 
aufgeführten Fachschaftsräte der jeweiligen Fakultät als Fachvertretungen aufzuführen und 
als Fachschaftsräte auszugestalten. Als Wahlmodus ist der bisherige auszuwählen. § 8 Abs. 
5 findet insoweit keine Anwendung. 
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(6) In der Urfassung der Fakultätssatzung ist der Modus gem. § 2 Abs. 2 lit. a) zu wählen.
Eine Ausnahme bilden die Mathematisch Naturwissenschaftliche Fakultät und die 
Medizinische Fakultät. 

§ 15
Inkrafttreten und Änderung 

(1) Die Fachschaftsrahmenordnung und ihre Änderungen werden mit den Stimmen von
zwei Dritteln der Mitglieder des StuPa beschlossen. Änderungen der beschlossenen 
Urfassung sind mindestens einen Monat vor dem Beschluss den Fakultätsvertretungen 
zuzuleiten. Urfassung und Änderungen werden durch das Präsidium zur Veröffentlichung an 
das Rektorat übergeben, wenn zwei Drittel der Gremien nach § 14 Abs. 2 bzw. der 
Fakultätsvertretungen zugestimmt haben. Die Gremien nach § 14 Abs. 2 bzw. die 
Fakultätsvertretungen sollen vorher jeweils ein Benehmen mit den Fachvertretungen an ihrer 
Fakultät herstellen. 

(2) Diese Rahmenordnung sowie ihre Änderungen treten am Tag nach ihrer
Veröffentlichung in den Amtlichen Bekanntmachungen der Universität zu Köln in Kraft. 

Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Studierendenparlaments der Universität zu 
Köln vom 13.10.2021 und der Ratifizierung durch die folgenden Studierendenschaften: 
Humanwissenschaftliche-, Mathematisch-Naturwissenschaftliche-, Philosophische-, Rechts-
wissenschaftliche- sowie Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Fakultät. 

Köln, 6. Dezember 2022 

gez. 

Jendrik Ehlers 
1. Sprecher des Studierendenparlaments
der Universität zu Köln




